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§ 1 Bgld. FFG
 Bgld. FFG - Bgld. Familienförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.12.2025

1. (1)Die Familie ist die Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Daher schützt und fördert das Land Burgenland

die Familie nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.

2. (2)Die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber der Familie soll gestärkt und den Familien soll eine

angemessene Lebensführung ermöglicht werden. Die Beziehungen der Familienmitglieder zueinander sollen

gefestigt werden. Personen, die Sorgepflichten für unversorgte Kinder zu tragen haben, sollen bei der Betreuung

und Erziehung ihrer Kinder unterstützt sowie gefördert werden.

In Kraft seit 20.12.2023 bis 31.12.9999
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